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Auf die Anfrage Nr. 5875jJ der Abgeordneten Dr. Dillersber

ger, Ing. Murer und Mitunterzeichner vom 3. Juli 1990 betref

fend Vergabe von 400 Millionen Schilling in weniger als 15 

Minuten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen. 

ad 1: 

Der genaue Beginn der 27. Sitzung der Umweltfondskommission 
am 2. Juli 1990 war - wie auch aus der allen Kommissionsmit
gliedern zugegangenen Einladung ersichtlich ist - mit 9.00 

Uhr angesetzt. Anzumerken ist, daß eine Zeitangabe ohne die 

Beifügung c.t. als sine tempore zu verstehen ist. Mit dem 

tatsächlichen Sitzungsbeginn wurde noch bis 9.15 Uhr zu
gewartet. 

ad 2: 

Mit Ausnahme der Kommissionsmitglieder Dr. Lutz und 

Dr. Fahrnleitner waren bei der Eröffnung der Sitzung alle 

erwarteten Teilnehmer anwesend. 
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ad 3, 4, 11 und 12: 

Gegen die Angabe der in dieser Kommissionssitzung behandelten 

Förderungsfälle sowie deren Förderungsumfang (Barwert der 

Förderung) sprechen datenschutzrechtliche Bedenken. Die dies

bezüglichen Angaben sind allerdings allen Fondskommissions

mitgliedern bekannt. 

ad 5: 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung gab es wortmeldungen des Mitar

beiters des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, Dr. Ober, 

sowie der Kommissionsmitglieder MR Zellhofer und Dr. Burian. 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung meldete ich mich zu wort, ebenso 

die Kommissionsmitglieder Dr. Hartig und Dr. Lutz sowie 

Dir. Dr. Feiler vom Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds. 

ad 6 und 7: 

Die Begutachtung der Förderungsfälle erfolgte nach den der

zeit geltenden Richtlinien, die weder neu erstellt noch geän

dert wurden. 

ad 8 und 9: 

Die Frau Generaldirektorin des Umwelt- und Wasserwirtschafts~ 

fonds war für diese Zeit nicht in mein Ministerbüro bestellt 

worden. Eine diesbezügliche Behauptung wurde von ihr auch 

niemandem gegenüber erhoben. 

ad 10: 

Ich habe den Vorsitzenden nicht zum Sitzungsbeginn sine tem

pore veranlaßt, da der Beginn der Sitzung mit 9.00 Uhr pünkt

lich in der Einladung angegeben war. Vielmehr wurde mit dem 

Sitzungsbeginn noch bis 9.15 Uhr zugewartet. 
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ad 13: 

Die Umweltfondskommission gelangte zu jenem Zeitpunkt zu 
Punkt 8 der Tagesordnung ("Allfälliges") als das Kommissions

mitglied der FPÖ eintraf. 

ad 14: 

Die Umweltfondskommission ist, wie von Ihnen ausgeführt, 
lediglich zur Beratung des Bundesministers errichtet worden, 

sodaß ihre Empfehlungen nicht bindend sind. 

Von einem "Husch-Pfusch Verfahren" kann nicht die Rede sein. 
Seitens der Kommissionsmitglieder war eine Diskussion offen
bar nicht gewünscht, da es zu den von der Fondsverwaltung zur 

Beratung vorgelegten Förderungsfällen keine einzige wortmel

dung gab, obwohl vom Vorsitzenden der Kommission darum er

sucht worden war. 

ad 15: 

Hierüber ist noch keine Entscheidung getroffen worden. 
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